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Geltungsdauer bis: 31. Januar 2009

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wirdhiermitallgemeinbauaufsichtlichzugelassen..
Diese aHgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und zwei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsicht/iche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung,...
vom 14. Oktober 2002.
Der Gegenstand ist erstmals am 26. Januar 1999 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-440 vom 26. Januar 2004

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte,erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen,dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstellevorliegenmuss. Auf Anforderungsind den
beteiligtenBehördenKopiender allgemeinen bauaufsichtlichenZulassung zur Verfügung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
?,:ulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die al/gemeine bauautsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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11.BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

ZUlassungsgegenstand
Balkenschichtholznachdieser allgemeinen bauaufsichtlichenZulassung besteht aus zwei
(Duo-Balken) oder drei (Trio-Balken) miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder
Kanthölzern aus Vollholz (Nadelholz) mit einer maximalen Querschnittsfläche der
Einzelhölzer(lamellen) von 280 x 80 mm bzw. 100 x 120 mm (siehe Anlagen 1 und 2).

Anwendungsbereich
Die Duo-Balken und die Trio-Balken nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung dürfen für alle Holzbauteile verwendet werden. tür die die Verwendung von Vollholz
oder Brettschichtholz in der Norm 01N 1052-1 bis -3:1988-041 -Holzbauwerke-; erlaubt
ist.

Die Anwendung ist nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN V ENV 1995-1-1 zuläs-
sig. Extreme klimatische Wechselbeanspruchungen sind auszuschließen.
Bei der Anwendung sind die Normen DIN 68 800-2 und -3 - Holzschutz - zu beachten.

Bestimmungen für die Duo-Balken und die Trio-Balken

Eigenschaften
Die Duo-Balken müssen aus zwei, die Trio-Balken müssen aus drei miteinander verkleb-
ten Brettern, Bohlen oder Kanthölzern bestehen.

Die zu verklebenden Lamellen (Bohlen oder Kanthölzer) müssen aus Vollholz (Nadelholz)
nach DIN 1052-1 mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1:2003-06
- Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit; Nadelschnittholz - sein.
Die Ouerschnittsabmessungen der Lamellen dürfen bei Balken nach Anlage 1
b x d = 280 x 80 mm, bei Balken nach Anlage 2 b x d = 100 x 120 mm nicht überschreiten.

Einzelhölzer mit einer Dicke d ~ 100 mm müssen kerngetrennt sein.

Die Einzelhölzer dürfen in Längsrichtung durch Keilzinkung nach DIN 68140-1:1998-02
- Keilzinkenverbindungen von Holz; KeiJzinkenverbindungen von Nadelholz für tragende
Sauteile -verbunden sein.

Die zu verklebenden Holzflächen müssen gehobelt sein.
Bei der Verklebung darf die Holzfeuchte der Einzelhölzer höchstens u = 15 % betragen,

wobei bei Einzelhölzem mit einer Dicke> 80 mm das Feuchtegefälle im Holz höchstens
2 % betragen darf.
Die Feuchtedifferenz der miteinander zu verklebenden Einzelhölzer darf höchstens 4 %
betragen.
Beim flachseitigen Verkleben der Balken sind die Einzelhölzer so anzuordnen, dass die
.rechten" Seiten (kemnahen Seiten) nach außen gerichtet sind.
Der Pressdruckbeim Verkleben muss 0.6 N/mm2bis 0,8 N/mm2betragen.
Zur Verklebung der Bretter, Bohlen oder Kanthölzer zu Balken und zur Herstellung der
Keilzinkenverbindungen der Lamellen ist ein Klebstoff zu verwenden, der die Prüfung
nach DIN 68141:1995-08 mit DIN EN 301:1992-08 sowie DIN EN 302-1 bis -4:1992-08
für diesen Verwendungszweck bestanden hat oder für den eine all
bauaufsichtlicheZulassung für diesen Verwendungszweckerteilt wurde.

L ~
Soweitim FolgendenDIN1052zitiert ist, beziehtsichdiesebenfallsaufdiejeweiligenÄnde genA1.11
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Beim Verkleben eines Balkens dürfen Einzelhölzer mit unterschiedlichen Sortierklassen
verwendet werden. Für die Sortierung des fertigen Balkens ist jeweils die Sortierklasse
des schlechtestenEinzelholzes maßgeblich.
Bei Balken ab einer Profilhöhe von 300 mm ist für keilgezinkte Einzelhölzer eine erhöhte
Keilzinkenfestigkeitgemäß DIN 1052 nachzuweisen.

Die Duo- und Trio-Balken müssen die Anforderungen der DIN EN 336:2003:09,
Abschnitt 4.3, Toleranzklasse2, erfüllen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Die Hersteller der Balken müssen im Besitz eines gültigen Nachweisesüber die Eignung
zum Kleben tragender Holzbauteile gemäß DIN 1052-1:1988-04, Anhang A, (Bescheini-
gung A, B oder C) sein.
Kennzeichn ung
Die Balken und die Lieferscheine der Balken müssen vom Hersteller mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Länder gekennzeichnetwerden. Die Kennzeichnungdarf nur erfolgen, wenn die Vor-
aussetzungennach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.
Darüber hinaus sind die Balken und/oder die Lieferscheine mit folgenden Angaben zu
kennzeichnen:

- Bezeichnungdes Zulassungsgegenstandes(Duo-Balken,Trio-Balken)
- Sortierklasse

- Tag der Herstellung

Obereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestätigungder Übereinstimmungmit den Bestimmungendieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk von Duo- und Trio-Balken mit einem
Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maß-
gabe folgender Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ-
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungssteIle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene ProduktionskontrolJe einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Überwachung verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten
Maßnahmen einschließen:

- Überprüfung und Sortierung des Ausgangsmaterials

- Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind:
Führen eines Leimbuches, in dem an jedem Leimtag mindestensfolgende Aufzeich-
nungen zu machen sind:

Klebstoff: Fabrikat, Herstellungs-und Lieferdatum,Verfalldatum; .

Holzfeuchtegehalt der Lamellen vor der Verklebung (bei Lamellen mit d > 80




